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RS OGH 1953/9/30 3Ob599/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1953

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Für die Bewilligung des abgesonderten Wohnortes genügt die Glaubhaftmachung eines Scheidungsgrundes, ohne daß

ein zusätzlicher Gefährdungstatbestand (Wiederholungsgefahr) gegeben sein muß.
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